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ProvinziMlütt
d e r badischen P f a l z g r a s s ch a f t

N ™ 2o. Mittwochs den i6r<n November 1803.

Landes « Verordnung .
CNeueBrandversicherungs - (0 rdnung .)

«̂ arl Friedrich von Gottes Gnaden ,
Markgraf zu Baden und Hochberg , des hei¬
ligen römischen Reichs Kurfürst , Pfalzgraf
bei Rhein , Fürst zu Konstanz tc .

Wir haben bereits durch ein , unterm Zten
Merz dieses Jahrs GRN . 2171 — 2172 .
an Unser Kurfürstliches Hofraths - Kollegium
der Markgrafschaft erlassenes Rescrlpt die Ber¬
einigung der , vorhin bestandenen beiden Brand -
versicheruugs - Gesellschaften in eine Gesell¬
schaft gnädigst genehmigt , und in Unserem ,
über die allgemeine und gesellschaftliche Staats «
institute unterm 20 . April dieses Jahrs er¬
lassenen Edikt unter Ziffer I . diejenige Grund
sätze im allgemeinen vorgezeichnet , nach wei¬
chen diese , Unfern Unterthanen so wohlihäti -

ge Anstalt geleitet werden soll.
Nun haben aber die vorhin ln Unserer

Markgrafschaft bestandene beide Brandversiche -
rungs « Gesellschaften ihre besondere Brand «
Versicherungs - Ordnungen gehabt , wovon Wir
die , für die Badendurlachlfche Gesellschaft nn -
kerm 25 en September 17 -;8 erlasen habcn , und
die , für die Baden - Badische Gesellschaft von
Unserm RegierungS - Vorfahrer , dem Herrn
Markgrafen Georg August , Hdchstseligen An¬
dens , im Oktober 1766 gegeben worden ist ;
und es sind seitdem von Uns mehrere einzel¬
ne Derordnimgen erlassen worden , wodurch
jene allgemeine Gesetze theils naher bestimmt ,
tbeils in einem und dem andern Punkte ab -
geändert worden sin ' : auch haben sich bei
der Leitung der beiden Brandversicherungs -
Snstalren solche Umstande gezeigt , welche die
Anwendung mancher Artikel der beidenBrand -

versi
'
cherungs « Ordnungen nicht wohl mög¬

lich machten .
Wir haben deswegen durch das Hofraths -

Kollegium Unserer badischen Markgrafschaft
eine Revision sämmtlicher über die Brandver «
sicherungS « Anstalten derselben vorhandenen
Gesetze vornehmen lassen ; und , nachdem UnS
darüber Vortrag erstattet worden , so finden
Wir nvthig , nachfolgende neue Brandver «
sichcrungs - Ordnung für Unsere gestimmte der «
malige Lande vorzuschreiben , welche von dem
lten Jenner 1824 . an , verbindliche Kraft ha¬
ben soll.
I . In Ansehung der Hauser und Ge¬

bäude , welche in der Brandver «
sicherung begriffen , und welche
davon ausgesch lossen sey n sollen ,
wollen Wir : daß

A ) rüksichtlich der Eigenthümer
k ) alle Uns zustehenden Gevaud « , mit allei¬

niger Ausnahme Unserer herrschaftlichen
Schlösser ,

2) alle und jede , in Unfern Landen gelegen «
Gemeinvs - und Privakhäuser , Scheuern ,
und Gebäude , sie mögen Namen haben
wie sie wollen , gefreit oder ungefreit seyn ,

Z) alle diejenige Dorfschasten , welche Unfern
Landsäßigen Lehenleuten zugehören ,

4 } alle diejenigen Gebäude , welche in Unfern
Landen auswärtigen Herrschaften gehören ,
sowie alle Kirchen - Pfarr - und Schulhäu¬
ser . welche von auswärtigen unterha ' ten
werden , in der Maaße In die allaemeine
BrandversicherungS « Socielä . ausgenom¬
men werden sollen , daß

a ) wegen derjenigen Häuser und Gebäude ,
welche sowohl UnS , als Unfern Gemeinden
und Ullterr hauen ~ so wie Unfern Land ,



saßigen Vasallen und auswärtigen Herr¬
schaften zugehören , und welche bereits in
der Brand , Assecurat vn Unserer Lande be¬
griffen sind , oder künftig N dieselbe gelan -

gen , ohne Unsere besondere Bewilligung
daraus nicht mehr treten können ,

d ) Wegen derjenigen Häuser und Gebäude
aber , welche in Unser » gegenwärtigen Lan¬
den yoch nicht der Brand - Assekuration ein -
verieibt sind , wollen Wir ^
1 ) was Unsere eigene Gebäude betrifft , sol¬

che an Orten , deren Einwohner der Brand -

versichcrungS » Societät beicreten , ebenfalls
mit der oben angegebenen Ausnahme darein
aufnehmen lassen .

2 ) In Ansehung der GemeindS - Privat¬
hauser und Gebäude hingegen , soll« in dem

Falle , wo der mehrere Theil der Häuser - Ei -

genthümer eines OrtS zum Eintritt in die all¬

gemeine Brand - Versicherungsanstalt sich be¬
reit erklärt , auch der andere , nicht elnwllli -

gende Theil , der Mehrheit der Stimme der

Hauöeigenthümer zu folgen schuldig seyn ; so

lang aber die Mehrheit der Hausbesitzer in
einer Gemarkung sich nicht freiwillig dazu ver¬

steht , soll die Aufnahme in die Brandversiche -

rungs - Societät nicht erzwungen , auch sollen
einzelne Gebäude einer , in der Societät noch
nicht befindlichen Gemarkung derselben nicht
einverlcibt werden .

z ) Die , Unfern Landsäßigen Vasallen zu -

stehende Dorfschaften , sowie die , auswärti¬

gen Herrschaften zugehörigen Häuser und Ge¬
bäude können nur mit deren Bewilligung in

die Brandversichcrungö - Gesellschaft ausge¬
nommen werden .

ß ) In Ansehung der Qualität der ,
in die Brandversicherung aufzunehmenden
Gebäude , wollen Wir zwar die Pulvermüh '

len und deren Gebäude , die Gebäude von Ei¬

senwerken . die Schmelz - Saiger - und Abtreib «

auch Glashütten , ohngeachtet der , bei sol¬
chen Gebäuden zu befürchtenden , jedoch nach

vieljähriger Erfahrung selten verkommenden

größer » Feuersgefahr von der Aufnahme in
die Gesellschaft nicht auSschliessen , sondern
vielmehr solche gleich den Iiegelhütten , den

Brennöfen , Fayence - Fabriken und Häfner
Oefen rc . für ausnahmsfähig erklären , jedoch

unter Beobachtung nachstehender Vorsichts¬
maasregeln und nähern Bestimmungen , daß

r ) zwischen den Brenn - Oefen selbst , und
den übrigen Gebäuden , mit welchen solche
unter einem Dach stehen , eine feuerfeste Gl -
belmauer dis unter den First des DachS ge¬
führt , und

2) vor deren Einverleibung kn die Brand¬
versicherung , eine genaue Besichtigung deS
Lokals , und eine richtige Zeichnung desselben
gefertigt , und an Unser gedachtes Hofraths -
Äolleg 'um zur Einsicht , Prüfung und Be¬
stimmung der nach Befund der Umstände nd-
thigen Verbesserungen oder Abänderungen ein -
geschlckt werden .

z ) Der , in nachfolgendem Art . III . Nr . 4
für Jlegelhütten , Eisenwerke , Schmelz - und
Glashütten bestimmte besondere Anschlag ad
200 fl . — auch bei den Pulvermühle » In An¬
wendung kommen .
II ) Was die Schäden betrifft , wel¬

che von der Brandt » ersicherungS -
Societät zu ersetzen sind ; so bestim¬
men Wir desfalls :
1 ) Daß die Versicherung nicht auf fahren¬

de Habe , noch auf andere , als durch Feuer ,
oder die , zu dessen Löschung vorgekehrte An¬
stalten bey Gebäuden verursachte Schäden sich
erstrecken , darunter aber der , durch Blitz den
Gebäuden verursachte Schaden In allen Fäl¬
len , wo derselbe in solche eingeschlagen , es
mag solcher blvö zerschmettert , oder wirklich
gezündet haben , begriffen , dahingegen aller ,
auf andere Art , als durch Wassergießung ,
Erdbeben , Sturmwind , und dergleichen , den
Gebäuden verursachte Schäden , davon aus¬
geschlossen seyn soll.

2) Daß der Schaden derjenigen Gebäude ,
welche durch Verschulden oder Nachläßigkeit
des EtgenthümerS , deö Miethmanns der Ih¬
rigen , oder Anderer ln Brand gerathcn sind ,
von der BrandversicherungS - Gesellschaft ver¬

gütet werde ,

z ) daß die , von einem Dritten boshafter¬
weise verursachte Feuerschaden ebenfalls von
der Brandversicherungsgesellschaft rrsezt wer¬
den , jedoch der Gesellschaft der Regreß a »

I den Thater Vorbehalten seyn soll.



4
"
) Daß derjenige , der sein eigenes Haus

geflissentlich in Brand sezt , keine Entschädi¬
gung erhalten, vielmehr als ein Mordbren¬
ner von den Gesetzen bestraft , der Platz aber ,
woraüfdas abgebrannte Haus gestanden , nebst
den , dazu gehörigen Hof - und Gartenplätzen,
jedoch mit Vorbehalt der , darauf haftenden ,
einem Dritten zustehenden Unterpfands, und
anderer dinglichen Rechte , sofern dieser Dril¬
le seine Befriedigung nicht anders , alö durch
Rückgriff auf das Unterpfand erlangen könn¬
te , der Brandversicherungs- Societat heim¬
gewiesen , und von derselben demjenigen ver¬
kauft werden soll , der den Platz , woraufdaö
abgebrannte Gebäudegestanden ist , überbauen
will.

5 ) Die , im Krieg auf Freundes oder Fein¬
des Befehl den Gebäuden zugefügte Schäden ,
es mögen dieselbe durch Verbrennen — oder
Niederretssen der Gebäude ganz oder the klwei -
se bewirkt werden , werden von der Brand-
versicherung ausgeschlossen; dahingegen die¬
jenigen Brandschaden , welche ohne Befehl,
des Militärs , bet dessen Durchzügen und Ein¬
quartierungen, unversehens oder aus Verwahr¬
losung der Einquartirten entstehen , von der
Brandversicherungs- Gesellschaft zu ersetzen
sind,

(Die Fortsetzung folgt).
Obrigkeitliche Dundmachungcn.

8ersnlllimus LIekkor haben unter dem
7tcn July d. I . GRR . zygZ. die , auf die
Annahme verbothener Geschenke tu dem Zten
OrganisationS- Edikt § . 55 . gesezten KonfiS-
kations - Strafen den zur Unterhaltung der
Züchtlinge , die kein eigenes Vermögen be¬
sitzen , gewidmeten Fonds für die Zukunft zu«
gewiesen .

Geh. Kanzlei - Handschrift .
8erenifLmu8 Liebkor haben unter dem

2bten Okt . d. I . GRN . 594s . zu verordnen
geruht , daß in Zukunft auch die Söhne sol¬
cher Soldaten , die in Garnisonen heirathen,
ohne irgendwo bürgerlich oder hintersaßigan-
?
genommen zu seyn , Milizpflichrig seyn sei¬
en , wenngleich der GarnlsonSort die Frei¬

heit vom Miliz - Zug zu genießen habe .
Geh. Kanzlet - Handfchrifr .

Der kurfürstl . badische Hof hat wegen des
Ablebens des Herrn Herzogs von Modena ,
hochfürstl. Durchlaucht, welche unter dem lgten
November d. I . erfolgte , die Trauer auf 14
Tage angeordnet .

provinzial - Verordnungen .

I

Nach höchster Entschließung vom 7ten v. M.
soll die in der Rheinpfalz bisher durch die welt¬
lichen Ortsvdrgesezten geführte Kontrolle der
Kirchenbücher für die Zukunft in der Maaßen
aufhören , daß von einem jeden Seelsorger
»ach einer adaqualen Vorschrift das Kirchen¬
buch doppelt geführt , und das eine Erempfar
jährlich nach dem neuen Jahre an die vorge-
sezte Behörde , nämlich die Ktrchenvogtei , das
Jnspektorat oder Spezialat . und von solchem ,
wenn sie von allen Pfarreyen ihres Bezirks
beisammen sind , an das vorgefezte Kirchen¬
kollegium elngesandt und dort aufbewahrt wer¬
den sollen . — Den Stadträthen , sänitkichen
Aemtern und Ortsobriqkeite» wird hievon zu
ihrer Maaßnahme Nachricht gegeben. Mann¬
heim den 8teu November 1823 .

Kurfürstlich badischer Hofrath.
V6t . Fuchs.

Danach dem §ph. 77 & fequent . deö jüng¬
sten Reichsdeputations- Abschiedes die auf ei¬
nem,zur Entschädigungsmasse gezogenen Lande
haftenden Schulden mit demselben auf seinen
neuen Besitzer übergehen , und hiernach dem
hohen Kurhause Baden die Sorge für die Be,
fricdigung solcher Gläubiger , deren Schuld,
forderungen an die Stadl Spey-er und Ge¬
meinde Waldsee auf diesseits rheinische , dem
höchstqedachten Kurhause als Entschädigung
zugefallene Grundstücke verhypothezirt sind ,
zu Thetl geworden , so werden alle derartige
Gläubiger hierdurch öffentlich vorgeladen , um
sich in einer peremptorischen Frist von drei
Monaten bei der , von kurfürstl . HvfrarhSkol ,
legio dahier angeordneten Kommißion mit ih,
ren Ansprüchen zu melden, %zugleich ihre
Schuldurkunden und Verschreibungen vorzu -
lcgen , und zwar unter dem auSdrükitchen
RechtSnachtheile , daß sie sonst nicht mehr da¬
mit werde» gehört werden . Mannheim den
8ten November iZng.

Kurfürstlich badischer Hofrath.
Vdt , FuchS.



Da der Genuß de's Fleische ? von krankem
Vieh auf die menschliche Gesundheit den nach -
thelligstcn Einfluß haben kan » , zu dessen Ver -
Hütung aber nicht aller Orten zwekmäßige An¬
stalten bestehen , so hat man die Einrichtung
für gut gesunden , wornach in einem jeden Orte
der Pfalzgrafschaft einer der hiezu tauglichsten
Einwohner als Fjeischbeschauer gngeordnet ,
und verpflichtet , sofort angewiesen werde , je¬
des zum Schlachten bestimmte Vieh sowohl
vor als nach der Schlachtung in pflichtmäßi -
gen Augenschein zu nehmen , und bei dem Er¬
stund eines ansteckenden Krankheits - Zustandes
dessen Verscharrung zu veranlaßen .

Sämtliche Acmter haben daher diese Fleisch¬
beschau in ihren untergebenen Orten unverzüg¬
lich anzuordnen, , und auf deren sorgfältige
Beobachtung strenge zu halten . Mannheim
den flten November i8oz .

Kurfürstlicher Hofrath der badischen Pfalz¬
grafschaft ,

Vdt . Fuchs .

Gerichtliche Aufforderungen .

Die seit mehrern Jahren abwesenden Ge¬
brüder Simon und Karl Fortunat Germann
von Mannheim , oder derselben allenfaUsigen
LcibeSerbe » , werden hiermit vorgeladen , in¬

nerhalb 4 Monate von heute an ihr großel¬
terliches , dahier unter Verwaltung beru¬

hendes Vermögen von ungefähr noo fl . in

Empfang zu nehmen , ansonsten dasselbe ihren
nämsten Verwandten gegen Kaution verab¬

folget weiden solle. Mannheim den ivtcn
November 180z .

Aus belonderm hohen Aufträge der kurfürst¬
lichen Kriegskommisfion .
Manu , Obristlieutenaut .

Lutz , Auditor .

Da zu Berichtigung und Auseinandersetzung
des Vermögens des vor einiger Zeit dahier
verlebten Bürgers Georg Schwcmlc fordcr -
samst zu wissen nöthig ist , was außer den be¬
reits augezeiglr » mebrern Schulden noch wei¬
ter an dergleichen vorhanden fco ; <o werden
die dieS 'eils » och unbekannte Gläubiger zur
LiguidationSpsiege auf Mvritag den Zten künf¬

tigen Monats Dezember unter dem Rechts -
nachthell des Ausschlusses von der Verlaßen »
schaftsmasse anhery vorgeladen . Eppinge »
den raten November ifloz .

Kurfürstlich badisches Staabsamt .
Schüz .

Staaden .
Johannes Schuhmacher , ein Burgerssoh »

von Forst , nahe an 52 Jahr alt , ist vor zz
Jahren schon als Webersgesell in die Fremde
aereiset . ohne bisher von seinem Aufenthalt ,
Leben , oder Tod etwas von sich hören zu laßen .
Gleichwie nun dessen einzige Schwester , die
Joh . Baptist Meiscjfche Ehefrau von Forst
um Ausfylgung dessen in 3S7 fl. 8 * kr . beste,
henden Vermögens er ^ a Laulionem angesian -
dcn hat ; als wird gedachter Johannes Schuh¬
macher zu dessen Empfang innerhalb z Mona¬
ten unter dem Rechtsnachthetl dahier zu er¬
scheinen , vorgeladen , daß im Entstchungsfalle
dem Gesuche seiner Schwester ohne weiters
wid. sahret werden solle . Bruchsal am yten
September iFoz .

Kurbadischxs Oberamt .
Der wegen Vermögenszerfall und Wald¬

frevel ln Untersuchung gekommene , hierauf
aber flüchtig gewordene hiesige Burger Georg
Friedrich Ernst , wird hierdurch ansgefordert ,
binnen dato und g Monate » vor hiesigem Amt
zu erscheinen , und sich wegen seinem böslichen
Austritt zu verantworten . Erscheint er nicht ,
so wird er seines Bürgerrechts verlustig erklärt ,
und der kurfürstlichen Lande verwiesen . Mü »-
zesheim den l 'sten September lfloz .

Kurfürstlich badi '
ches Amt .

G . Poffclt .
Leonard Korn von Schriesheim hat seine

Frau und Kindsehr mißhandelt , und sonni¬
ger gröblichen Vergehungen sich schuldig ge¬
macht , weßfalls vom kurfürstlich badenschen
lutherschen Ebegerickte tmterm 4ten August
abhin die Ehe für aufgelöst erkläret , und zur
Sicherstellung der Fra » vorsorglich der Perso¬
nalarrest gegen denselben erkannt worden ;
derselbe hat sich aber inzwischen flüchtig ge¬
macht ; daher wir alle Ortsobrigkeiten nach
Standesgebühr ermchen , den unserigen aber
befehlen , auf diesen Flüchtigen in nachstehen -



dem Signalement beschriebenengenaue Spähe
und Kundschaft auszustellen , und auf Bette -
ren denselben zu arretlren , fort unö davon ge¬
gen Erstattung der Kösten gefällige , und re -
fpeftive schuldige Nachricht zu ertheilen.
Mannheim am 2Zten September 1803 .

Kurfürstlich badisch rheinpfälzisches Hof¬
gericht.

Fhr. von Hacke.
Dietz .

Signalement :
Leonard Korn , mittlerer untersezter Sta¬

tur , hat schwarze und geschnittene Haare , ein
rundes , ziemlich frisches Gesicht , mir Som¬
merflecken , kleine schwarze Augen , mittelma
ßige spitze Nase , einen breiten Mund , trägt
einen runden Hut , ein braun seidenes Hals¬
tuch , einen grau tuchenen Ueberrock mit gro¬
ßen gelben metallenen Knöpfen , eine gestreifte
manchefterne Weste, graue tuchene Hose» und
Stiefel.

Der Ehirurgus Karl Fabritkus von Deutern
hat sich , um einer gegen ihn verordneten Un¬
tersuchung , in Betreff einer verborhswidrigcn
und unglükltchen Operation, auSzuwelchen ,
aufs neue auS seinem Orte entfernet; gleich¬
wie uns nun aber an dessen Habhaftwerdung
alles gelegen ist , so werde» alle hohe Obrig¬
keiten ersuchet , den diesseitige» Untergebenen
aber besohlen , besagten Karl Fabritiuö im Be -
trctungSsalle zu arretirrn , und erg » reverfa -
les & reflitutior ein Expenfarum antoaö 2Imt
Kißlau ablieftrn zu laßen . Mannheim am
igren September <8oz .

Kurfürstlich badisch rheinpfälzisches Hof¬
gericht.

Signalement :
Karl FabritiuS von Deutern ist 84 Jahre

alt . kleiner und magerer Statur , har schnee¬
weiße Haare , Bart und Auabraunen , einen
starken Klazkopf und Zahnmangel, ein einge¬
fallenes kurzes Gesicht , eine breite Stirne ,
und einen kurzgestumpften Kien ; bei seiner
Entweichung hak derselbe einen ganz neuen
grauen Bieberrock mit überzogenen Knöpfen,-
dergleichen alte Weste , ein schwarzes FlorhalS-
tuch , schwarze Beinkleider , Silberfarbe wol¬
lene Ärümpse , Schuhe mit gelben Schnallen

an , und ein altes rundes Hütchen Mt flachem
Kopfe und breitem Tache , um welches ein
Band mir einem Schlupfe gebunden , aufge-
habt. Mannheim am 24ten Sept . iZsz.

Nachdem schon im Jahr 1798 eine gewisse
Magdalena Geigerin ledigen Standes aus
Bruchsaldahier ln Diensten des Engel- Mül¬
lers , Franz Anton Kordet mit Tode abge¬
gangen , und nach Aufnahmedahiesiger Stadt
Ausfautei und Vermögen von 55 fl . 36I fr.
hinterlassen , sich aber ohngeachtet der wie¬
derholten Einrückungen in das ehehinnige
Bruchsaler Wochenblatt Niemand dahier als
Erbe gemeldet , so wird zu allem Ueberfluß
noch ein peremptorischer Termin von 4 Mo¬
naten anberaumet, binnen welcher Frist sich
etwaige Erbö » Prätendenten dahier behörtg
zu melden , und über ihre Ansprüche zu legi -
timiren hatten , wo ansonsten nach Abfluß
dieser Zeit das Or-politum dem herrschaftli¬
chen Fisco heimfällig erklärt werden müßte.
Philippsburg den 2 . November iZoz.

Kurfürstlich badisches Aint.
Schoch .

Brenfleck .
Ueber daS Vermögen des vor einigen Jah¬

ren dahier verstorbenen Schuzjuden Jakob
Isaak ist Konkurs erkannt , welches den un¬
bekannten Gläubigern des Schuldners mit
der Auflage eröffnet wird , rm ihre Forde¬
rungen Montag den 2itcn dieses früh 9 Uhr
unter dem Rechtsnachtheile des Ausschlusses
von der Konkursmasse bei dem hiesigen StaabS-
Amt anzuzeigen , zu beweisen , und das pra»
tendirende VorzugsrechtauSzuführen . Eppiu«
gen den gten November ifloz.

Kurfürstlich badisches Staaböamt.
Schüz.

Ständen .
Unterg ^ richtliche Bekanntmachung .

Alle diejelstge, welche an den dahier verleb¬
ten Hofpvstlllon Joseph Schwand : er aus ir¬
gend einem Grunde eine rechtmäßige Fode-
rung zu wachen haben , werden hiemlt zu dersel¬
ben Liquidation , uudStreitüber den Vorzugauf
Dienstag den 6ten k. M . Dezember unter dem
Rechtsnachtheil anhero vorgeladen , daß die



Ausbleibende von der sehr geringen Gantmasse
ausgeschlossen werden sollen. Bruchsal am
zten November iZoz .

Kurbadisches Stadtamt.
Gemehl.

Bodenmüller , Aktuar.
Rauf - Anträge .

Mit der Versteigung des zur Verlaßenschaft
des hiesigen Burgers und Kupferschmieds Al¬
bert Presse! gehörigen beträchtliche » Vorraths
von allen Gattungen Kupfer - Messing » und
Eisenwaaren, wird bis nachstkommenden Mon¬
tag den lgten dieses Nachmittags um 2 Uhr
in der Preffelischen Behausung an dem Markt
dahier der Anfang gemacht , und die folgen¬
den Tage damit fvrtgefahren; welches den
auswärtigen Steigungö - Liebhabern andurch
bekannt gemacht wird . Heidelberg am 8ten
November 1803 .

Von fiadträthlicher Inventur - Kom-
mißions wegen .

Tillmann .
Sartoud.

Den 5ten des Monats Dezember Morgens
um ro Uhr , wird das nächst dem ehemalige»
Franziskanerkloster liegende Biersieder Carli-
nische Haus , samt Brauereigcrechligkeit und
denen zur Biersiederei gehörigen Gerathschaf»
ten , auf welches dermalen 2515 fl . gebothcn
sind, bei Skadkrath zugeschlagen ; welches den
hiezu Lusttragenden bekannt gemacht wird , um
ihre allenfallsige Grbokhe auf der Stadtschrei¬
berei vor dem Finalzuschlag annoch abgeben
zu können. Heidelberg den jten Oktober
1803 .

Kurfürstlich badenscher Stadtrath.
Tillmann .

Sartoud.
Auf die zum Hafnergewerbe wohleingerich-

tete Behausung des von Schriesheim heimlich
entwichenen Burgers und HasnermeisterS Da¬
niel Riesmaun, sind 658 fl. gebothen ; welches
etwaigen Steigkkebhabern mit dem Anfügen
kund gemacht wird , um sich des weitern Ge -
boths wegen , bei dem auf den 2 ten nächste--
Monats November Nachmittags um 2 Uhr
im Wirthshaufe zum Löwen in Schriesheim

vor sich gehenden Endzuschlage einfinden zukönnen . Heidelberg am 22ten Oktober 1803 .
Kurfürstliches Oberarm.

Freiherr von Wrede .
Steinwarz.

Montags den 2lten dieses Morgens um 9Uhr , werden in dem Hofhause der von Hos¬
stattischen Herrn Erben zu Friesenhcim jen¬
seits Rheins 4 Zugpferde , 10 Ochsen , 7 Kühe,8 Rinder und Stier , Schiff und Geschirr ,dann verschiedenes Hausgrräth, gegen baare
Zahlung , fretwillig öffentlich versteigert ; wel¬
ches dem sietglustigen Publikum andurch be¬
kannt gemacht wird. Mannheim den i4teuNovember 1803 .

Die dem hiesigen Burger Heinrich Eisen»
mengrr zugehörige , in den Spelzengarten ,
langen Röttern , hintern und vordern Meer-»
seid , Kleinfeld und Wallstadt - Acker , dann
2 , 3 , 4 , 11 und 65. Sandgewann gelegene
Aecker zu mehrern Morgen , werden auf des
Eigenthümers Anstehen den aiten und 22ten
dieses und die folgenden Tage , Nachmittagsum 4 Uhr aus dahiesigem Rathhause frciwMg
versteigert werden . Mannheim den 7ten No
vember ig°3-

Kurfürstlicher Stadtrath.
Rupprecht.

Leers.
Die Behausung der Nikolaus Deller Wit¬tib im Quadrat l.it. 6 . 6. Nr. 19. , wird den28ten laufenden Monats Nachmittags um 4Uhr auf dahiesigem Rathhause öffentlich ver¬

steigert . Mannheim den 4ten November iZoz .
Kurfürstlicher Stadtrath.

Rupprecht.
LeerS .

In Lit. 1 . 2 . Nr. iZ .lnder kathol. Kirchhofs¬straße, ist «rrra gutes englisches, wie auch or¬
dinäres Senftmehl , und zwar itere Sorte zu48 kr . , und 2tut zu 10 kr. das sowohl im
Großen» als Kleinen , wie auch angemachter
sauerer Senft, der Schoppen um 10 und 18 kr.
zu haben .

Senftmacher Martin Bauer , bei Schlosser«meister Dcyerlein neben dem schwarzen Büh¬ren wohnhaft, macht einem geehrter^ Publi-



kum bekannt , daß bei ihm vom ächten Cham¬
pagner - Senftkorn süßer Mostsenst p . Schop¬
pen 40kr . » und den säuern vom guten Wein¬
essig p . Schoppe » 20 kr . , täglich käuflich zu
haben scv.

Friedrich Gruber , unweit dem Heidelberger
Thor nahe dem grünen Elchbaum wohnhaft ,
verfertigt bei seinem Bruder Windenmacher «

mekster Schmied - und Handblasbälge um bil¬
ligen Preis .

Bei Pastetenbäcker Siegrist ist reiner Senft
von beßtem Geschmacke in billigem Preis zu
haben .

Im Kaufhause Ist Salz , der Sack zu 10
Gulden , dann böhmischer Zwirn käuflich zu
haben .

Zwischen dem Schloß und den Planken liegt
ein wohlgebautes Haus für jedcö Gewcrb dien¬
lich , aus freyer Hand zu verkaufen . Aus¬

geber dieses Blatts giebl nähere Auskunft .

In hiesiger Schrann ist eine Bank aus freyer
Hand zu verkaufen , oder zu vermicthen ; bei

Ausgeber dieses Blatts ist das Nähere zu er¬

fragen . Mannheim den jten November 1803 .

Pacht - Antrag e.

Auf Anstehen der betheiligten Gläubiger hat
man die Lit . C . 10 . Nr . 10 . gelegene Behau¬
sung des Hofkammer « Revisors Weiß dahier ,
unter sehr vortheilhaften Bedingnissen , beson¬
ders aber , daß die Hälfte des Kaufschillings
gegen erste gerichtliche Hypothek stehen blei¬
ben könne , auS der Hand zu verkaufen be¬
schlossen ; wesfalls sich die aüenfallsige Lieb¬
haber bei dem Debitkommissario kurfürstlichen
Hofrathen , Freiherr » von Weiler , zu melden
haben . Mannheim den 24ten Oktober igoz .
Bon kurfürstlich badisch rheinpfälzischer Hos -

gerichts - Kommißlous wegen .
Weller .

Di « ehemalige Handelsmann Joh . Philipp
Wölfische Behausung Lit . E . 8 . Nr . 7 . ist ,
samt den darin befindlichen Spezerei - Ladenge -
räthschaften ganz oder vertheilt zu vermiethcn ,
und kann sogleich bezogen werden .

Anzeige .

Daß die hiesige Bürger Johann Frank und
beide Bürger und Schmledmeister Peter Mar¬

tin Glaz und Michael Boegele als Pferdsbe -
fchaumeisier in der Art dahier angestellt seyen ,
daß keiner einzel eine « giltigen Beschau vorzu¬
nehmen berechtiget ist , wird auf derselben An¬
suchen andurch bekannt gemacht . Mannheim
den 7ten November iZoz .

Kurfürstlicher Stadtrath .
Rupprecht .

LeerS .

Franz Schmitt in Mannheim , ließ zeither
sein eigenthümlich Fuhrwerk nur unter der
Zirüdr . Ludwig Kann nach Bruchsal , Dur¬
lach und Karlsruhe gehen ; es sind nur die
Güter , wie bis daher , bei Handelsmann
Franz Schmitt abzugeben ; werten besten »
und schleunigst mit dem nämlichen Fuhrwerk
besorgt .

Dienstnachrichten .
Sereniffimus Eleftor haben gnädigst ge¬

ruht , dem Chirurg . Candid . Gölzenberger von
Heidelberg , nicht weniger dem Chir . Land .
Franz Steiger von Langenbrücken licentism
praüricandi zu ertheilen .

Dem kurfürstlichen Oberhvfgerichts - Advo¬
katen zu Bruchsal Philipp Einsmann , sodann
den dahiesigen Notarien Chuno und Sala ist
von Unterzeichneter Stelle die Erlaubntß er -
theilt worden , die Notariats - Geschäfte in der
kurfürstlichen Pfalzgrafschaft auöüben zu där »
fen ; welches hiedurch bekannt gemacht wird .
Mannheim den uten November 1823 .

Kurfürstlicher Hofrath der badische » Pfakz -
grafschast .

Vät . Kessler .

privat - ienst - Anträge .

Der zeitherige Oberamts - Advokat Esser zu
Ladenburg ist als Advokat bei dem kurfürst¬
lichen Hofgerichte in Mannheim gnädigst an¬
gestellt worden , und loglrt in der Kapuziner¬
straße dem türkischen Kaiser gegen über .

Ei » in der lateinischen Sprache und Rech »

nungswissenschast bewandter junger Mann
sucht in einer Schreibstube lkngestellr zu wer¬
den ; das Nähere berichtet Dikasterial - Ad¬
vokat Rüttger .



Mannheimer Kirchenbuchs « Auszüge .

Gebohrne :

Den ?ten November : Heinrich , Baker Peter
Foeringer , Musikus , K. eod . Maria Jose -

phlna , Mutrer dieses Kinds ist Christin «

Nagelin , K - Den roten : Franz Anton , Ba¬
ker Georg Kantner , Tagldhner , K. Den i rten :

Kacharina , Vater Adolph FrteS , Beisaß , K.
eod . Johanns . , Mutter dieses Kinds ist Ka¬
tharina Feuertn,K . Den l2ten : Melchior ,
Vater Mathias Schütz , Maurerg . sell , K .
eod . Johann Jakob , Barer Abraham Ludwig
Renkert,E . R . Den rzten : Georg Friede -

rich, Vater Joh . Bechtlof , Küftrknecht , K.

Gestorbene :

Den 7ten November : Anna Maria Esser ,
alt 7Z I - - K . eod , Eva Maria Lerchin , alt

to I . , E . L. Den 8ten r Georg Karl Krauß ,
alt 25 I . , Poffamentir - Gesell , E . L. Den

yren : Martin Anvriano , alt 7 Monat , K .
eod . Karl Franz , alt 9 Tag , K . eod . Frie ,
drich Boffecker , alt 8 Tag , K . eod . Michael

Lenj , alt2J . ,E . R . eod . Peter Lohbauer ,
Br . u . Schneider , E . L . Den roten : Friedrich
Wilhelm Stell , alt 9 * Monat , E . R . eod .
Barbara Bkumln , alt 72 I . , EL . Den uten :
Konrad Büchler , all 66 I . . Br . u Hanterer , K.
eod . Johann Jakob Apfel , alt 49 I , Br . u.
Küfer,E L . Den rzten : Johann Tresch , alt

tzL I . , Br . u . Weinwirth , E . L .

Verehelichte :

Den Zten November : Johann Garisch , Br .

u . Poffamentir , mit Maria Anna Schaafi « .
Den izten ; Samuel Pausch , ein Sesselmacher ,
mit Elisabetha Schneiderin . Den 7ten :
Bernhard Siklcr , Br . u. Spengler , mit Ka -.
thartna Silberzahnin .

Heidelberger Kirchenbuchs - Auszüge .

Gebohrne :

Den 6ten November : Philipp Friedrich
KarhVater Joseph König , Br .u . Schreiner,

'
K.

Den 9ten : Anna Christine , Vater Jakob
Gernshelmer , Br . u . Weber , K. Den 1 iten . :
Georg Gottlieb,Vater Joh .Arnold,Beisaß,E .L .

Gestorben :

Den roten November : Susann » Elisabeth »
Wlttmännin , E . R .

Bruchsaler Kirchenbuchs - Auszüge .

Gebohrne :

Den zten November : dem Br . und Bäcks »
Georg Anton Ursinl ein Sohn . Den gten : dem
Br . Joh . Dinzenhofer ein Sohn , Sebastian .
Den 6ten : dem Br . u. Iimmermann Damian
Eberle , ein Sohn .

Gestorben :

Den zten November : Anna Maria Heller ,
alt 80 I .

Verehelicht :

Den zrten Oktober : Franz Send , Br . unb
Schuhmacher , mit Maria Anna Grofchin .

Fruchtpresse und viktualienschatzung .
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